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UBS (CH) Property Fund —  

Léman Residential 
«Foncipars» 
Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» 

Prospekt mit integriertem Fondsvertrag 

Teil I Prospekt 

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinfor-

mationsblatt und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht 

(falls nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht) sind 

Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen des Immobilien-

fonds. 

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im Ba-

sisinformationsblatt oder im Fondsvertrag enthalten sind. 

1 Informationen über den Immobilienfonds 

1.1 Gründung des Immobilienfonds in der Schweiz 

Der Fondsvertrag des UBS (CH) Property Fund — Léman Resi-

dential «Foncipars» wurde von der Fondsleitung UBS Fund 

Management (Switzerland) AG mit Zustimmung der Depot-

bank UBS Switzerland AG aufgestellt und von der Eidgenössi-

schen Finanzmarktaufsicht (FINMA) 1968 genehmigt. 

1.2  Für den Immobilienfonds relevante Steuervor-

schriften 

Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine Rechtsper-

sönlichkeit. Er unterliegt grundsätzlich weder einer Ertrags- 

noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme bilden Immobilien-

fonds mit direktem Grundbesitz. Die Erträge aus direktem 

Grundbesitz unterliegen gemäss dem Bundesgesetz über die 

direkte Bundessteuer der Besteuerung beim Fonds selbst und 

sind dafür grundsätzlich beim Anteilinhaber steuerfrei. Kapi-

talgewinne aus direktem Grundbesitz sind ebenfalls nur beim 

Immobilienfonds steuerbar. Die im Immobilienfonds auf inlän-

dischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnungs-

steuer kann von der Fondsleitung für den Immobilienfonds 

vollumfänglich zurückgefordert werden.  

Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweili-

gen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. So-

weit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung auf-

grund von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechen-

den Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil in der 

Schweiz zurückgefordert.  

Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds an in der 

Schweiz und im Ausland domizilierte Anleger unterliegen der 

eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 

35%. Die je mit separatem Coupon ausgeschütteten Erträge 

und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz und Kapitalge-

winne aus der Veräusserung von Immobiliengesellschaften 

und übrigen Vermögenswerten unterliegen keiner Verrech-

nungssteuer.  

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug ge-

brachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuer-

erklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag 

zurückfordern.  

Im Ausland domizilierte Anleger können die Verrechnungs-

steuer nach dem allfällig zwischen der Schweiz und ihrem Do-

mizilland bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zu-

rückfordern. Bei fehlendem Abkommen besteht keine Rück-

forderungsmöglichkeit. 

Dieser Immobilienfonds hat den folgenden Steuerstatus: 

Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steu-

ersachen (automatischer Informationsaustausch) 

Dieser Immobilienfonds qualifiziert für die Zwecke des auto-

matischen Informationsaustausches im Sinne des gemeinsa-

men Melde- und Sorgfaltsstandard der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für In-

formationen über Finanzkonten (GMS) als nicht meldendes Fi-

nanzinstitut. 

FATCA 

Der Immobilienfonds ist bei den US-Steuerbehörden als Regis-

tered Deemed-Compliant Financial Institution unter einem 

Model 2 IGA im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. In-

ternal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, 

einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, «FATCA») angemeldet. 

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswir-

kungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen und 

Verkaufen von Fondsanteilen richten sich nach den für 

den Anleger relevanten steuerlichen Vorschriften, 
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namentlich in dessen Domizilland. Daraus können sich 

für den Anleger je nach Land unterschiedliche Steuerfol-

gen ergeben. Potenzielle Anleger sind deshalb gehalten, 

sich über die für sie relevanten Steuerfolgen bei ihrem 

Steuerberater oder Treuhänder zu erkundigen. Keines-

falls können Fondsleitung und Depotbank eine Verant-

wortung für die individuellen Steuerfolgen beim Anle-

ger aus dem Kaufen und Verkaufen bzw. dem Halten 

von Fondsanteilen übernehmen. 

1.3 Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezem-

ber. 

1.4 Prüfgesellschaft 

Prüfgesellschaft ist Ernst & Young AG, Basel. 

1.5 Anteile 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern nur buchmässig 
geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung 

eines Anteilscheines zu verlangen. 

1.6 Kotierung und Handel 

Die Fondsleitung stellt einen regelmässigen börslichen Handel 
der Immobilienfondsanteile über die Schweizer Börse SIX 
Swiss Exchange sicher. 

1.7 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme 

von Fondsanteilen sowie Handel 

Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich. Sie darf nur 

tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bietet neue Anteile 

zuerst den bisherigen Anlegern an. Die Fondsleitung bestimmt 

die geplante Anzahl der neu auszugebenden Anteile, das Be-

zugsverhältnis für die bisherigen Anleger, die Emissionsme-

thode für das Bezugsrecht und die übrigen Bedingungen in ei-

nem separaten Emissionsprospekt. 

Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende eines 

Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

zwölf Monaten, kündigen.  

Die gekündigten Fondsanteile sind nach Eingang der schriftli-

chen Kündigung innert Monatsfrist bei der Depotbank zu hin-

terlegen. Die Kündigung wird erst nach Anlieferung der Titel 

bei der Depotbank als gültig per Kündigungstermin bestätigt. 

Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die 

während eines Rechnungsjahres gekündigten Anteile vorzeitig 

zurückzahlen (vgl. Fondsvertrag § 17 Ziff. 2). Falls der Anleger 

die vorzeitige Rückzahlung wünscht, so hat er dies bei der 

Kündigung schriftlich zu verlangen. Die ordentliche wie auch 

die vorzeitige Rückzahlung erfolgen innerhalb von vier Mona-

ten nach Abschluss des Rechnungsjahres (vgl. § 5 Ziff. 5 

Fondsvertrag). 

Gemäss Art. 64 KAG und der weiteren gesetzlichen Erlasse so-

wie den Asset Management Association Switzerland (AMAS) 

Richtlinien für die Immobilienfonds  

(www.am-switzerland.ch) werden die Immobilien des Fonds 

regelmässig von unabhängigen, bei der Aufsichtsbehörde ak-

kreditierten Schätzungsexperten anhand einer dynamischen 

Ertragswertmethode geschätzt. Die Bewertung erfolgt zum 

Preis, der bei einem sorgfältigen Verkauf im Zeitpunkt der 

Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Bei Erwerb oder Ver-

äusserung von Grundstücken im Fondsvermögen sowie auf 

den Abschluss jedes Rechnungsjahres muss der Verkehrswert 

der Grundstücke im Fondsvermögen durch die Schätzungsex-

perten überprüft werden. Der Verkehrswert der einzelnen Im-

mobilien stellt einen bei gewöhnlichem Geschäftsverkehr und 

unter Annahme eines sorgfältigen Kauf- und Verkaufsverhal-

tens mutmasslich erzielbaren Preis dar. Im Einzelfall werden, 

insbesondere beim Kauf und Verkauf von Fondsliegenschaf-

ten, eventuelle Opportunitäten im Interesse des Fonds best-

möglich genutzt. Dies kann zu Abweichungen zu den Bewer-

tungen führen. 

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem im Hinblick auf die Aus-

gabe berechneten Nettoinventarwert, zuzüglich der Ausgabe-

kommission. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus der 

nachfolgenden Ziff. 1.11 ersichtlich. 

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem im Hinblick auf die 

Rücknahme berechneten Nettoinventarwert, abzüglich der 

Rücknahmekommission. Die Höhe der Rücknahmekommission 

ist aus der nachfolgenden Ziff. 1.11 ersichtlich. Die Nebenkos-

ten für den An- und Verkauf der Anlagen (Handänderungs-

steuern, Notariatskosten, Gebühren, marktkonforme Courta-

gen, Abgaben usw.), die dem Immobilienfonds aus der Anlage 

des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem 

gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwach-

sen, können dem Fondsvermögen belastet werden. Die Höhe 

der Nebenkosten ist aus der nachfolgenden Ziff. 1.11 ersicht-

lich. 

Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf CHF 0.01 gerun-

det.  

Die Fondsleitung veröffentlicht den Inventarwert der Fondsan-
teile gleichzeitig mit der Bekanntgabe an die mit dem regel-

mässigen börslichen Handel der Anteile betraute Bank oder 
den damit betrauten Effektenhändler im Publikationsorgan. 

1.8 Verwendung der Erträge 

Grundsätzlich wird der Nettoertrag innerhalb von vier Mona-

ten nach Abschluss des Geschäftsjahres spesenfrei an die An-

leger ausgeschüttet. Kapitalgewinne werden in der Regel 

nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Wiederanlage zu-

rückbehalten. 

1.9  Anlageziel und Anlagepolitik des Immobilien-

fonds 

1.9.1  Anlageziel 

Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in 
der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung 
angemessener Erträge, die auf einem sorgsamen Umgang mit 
nicht-erneuerbaren Ressourcen und dem Klimaschutz basie-
ren.  

Durch die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze 
«ESG-Integration» und «Klimaausrichtung» setzt der Im-
mobilienfonds eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermö-
gens um. Damit ist der Immobilienfonds über die finanziellen 
Ziele hinaus gemäss AMAS-Klassifizierung als «verträglich» 
einzustufen. 

Für die Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes «ESG-Integra-
tion» hat die Fondsleitung in Anlehnung an die UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) als Referenzrahmen 

file://///UBSPROD.MSAD.UBS.NET/GroupShares/CHE/CH_AM_BU_FMCH1/FMFE/2%20eDossiers/UBS%20REPM/Foncipars/25.015%20UBSifying%20Vereinheitlichung/FV/www.am-switzerland.ch
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spezifische Indikatoren festgelegt. Im Rahmen der Umsetzung 
des Nachhaltigkeitsansatzes «Klimaausrichtung» wurden zur 
Erreichung der Netto-Null-Vorgaben bis 2050 die umweltrele-
vanten Kennzahlen der AMAS als Indikatoren festgelegt. Als 
Referenzrahmen für diese Indikatoren dient das Bundesgesetz 
über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stär-
kung der Energiesicherheit (KIG).  

 

1.9.2  Anlagepolitik 

UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» in-
vestiert in erster Linie in Immobilienwerte in der Westschweiz 
und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. 

Der Immobilienfonds wendet die Nachhaltigkeitsansätze 
«ESG-Integration» und «Klimaausrichtung» an: 

 

ESG-Integration  

Die definierten Massnahmen innerhalb des Nachhaltigkeitsan-
satzes «ESG-Integration» werden in den gesamten Entschei-
dungsprozess miteinbezogen und entlang des Lebenszyklus 
der Liegenschaften umgesetzt. Die nachfolgenden Vorgaben 
zur «ESG-Integration», welche in Anlehnung an die Ziele der 
SDGs definiert wurden, werden mit spezifischen Indikatoren 
wie beispielsweise Checklisten, Gebäudezertifizierungen und 
GEAK-Analysen überprüft: 

• Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei Transaktions- 
und Investitionsentscheidungen sowie bei der Bewirtschaf-
tung der Liegenschaften, insbesondere betreffend Res-
sourcenschonung und Klimaschutz; im Rahmen des Trans-
aktions- und Investitionsprozesses werden alle Liegen-
schaften einer Nachhaltigkeitsbewertung unterzogen. Da-
bei werden Kriterien wie ökologische Qualität, Bausub-
stanz, physische Umweltrisiken, transitorische Risiken, Ef-
fizienzmassnahmen im Betrieb sowie Sicherheit einer inter-
nen Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen und beeinflussen 
den Transaktions- und Investitionsentscheid. Die nötigen 
Informationen und Daten für die Bewertung werden aus 
den Liegenschaftsdaten aus dem Verkaufs-/Investitions-
dossier entnommen oder werden bei der Besichtigung vor 
Ort durch Augenschein erhoben (z.B. Art der Heizung, 
Baujahr der Heizung etc.). Zudem werden öffentlich ver-
fügbare Daten konsultiert (z.B. Open GIS Plattformen zur 
Evaluierung der Standortqualität und Identifikation von 
z.B. Hochwasserrisiken).  

• Alle Neubauten werden nach Nachhaltigkeitsstandards ge-
baut und zertifiziert (z.B. SNBS, Minergie, DGNB). Die be-
nötigten Informationen und Daten für die Zertifizierung 
werden von externen Dienstleistern bezogen, welche in 
der Planung / Ausführung von Bauprojekten beauftragt 
sind (bspw. Planer oder TU). 

• Zudem wird für alle Liegenschaften im Bestand schritt-
weise (bis 2027) ein GEAK (Gebäudeenergieausweis der 
Kantone) oder ein nach der GEAK Methodik kalkulierter 
Energieausweis zur Identifikation der Energieeffizienz-
klasse und zur Identifizierung von Optimierungsmassnah-
men erstellt. 
 

Klimaausrichtung 

Die Fondsleitung richtet das Portfolio dieses Immobilienfonds 
auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die 
Zeit aus, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios über 
die Zeit reduziert wird. Der Fortschritt der Dekarbonisierung 

wird mittels der Indikatoren überprüft und in einem CO2e-Ab-
senkpfad abgebildet.  

 

Die Umsetzung von Dekarbonisierungsmassnahmen bei Be-
standesliegenschaften erfolgt laufend sowie im Rahmen von 
Bau- und Sanierungsmassnahmen, namentlich mittels Ergrei-
fung von energetischen Massnahmen zwecks Verbesserung 
der Energieeffizienz sowie mittels Förderung von erneuerba-
ren Energien (z.B. Einbau von Photovoltaikanlagen für eine 
nachhaltige Produktion von Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen sowie Sanierungen zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz und des CO2e-Fussabdrucks*) und mittels Investitionen in 
erneuerbare Heizsysteme. Die Fondsleitung hat für den Immo-
bilienfonds folgende Ziele festgelegt: 

 

• CO2e-Emissionen (kg CO2e/m² EBF**/Jahr): 
Netto-Null CO2e Ziel für Scope 1 + 2 Emissionen: 
100% bis 2050 
Zwischenziele:  
-50% bis 2030 der Scope 1 + 2 Emissionen (Basis 
2019).  
-60% bis 2035 der Scope 1 + 2 Emissionen (Basis 
2019) 

• Energieverbrauch (kWh***/m2 EBF/Jahr): 
-30% der Wärmeenergie und des Allgemeinstroms 
(ohne Mieterstrom) bis 2040 (Basis 2019) 
Zwischenziel: -10% der Wärmeenergie und des All-
gemeinstroms (ohne Mieterstrom) bis 2030 (Basis 
2019) 

• Erneuerbare Energiequellen der Wärmeenergie und 
Allgemeinstrom (ohne Mieterstrom) (Anteil in % 
des Energieverbrauchs des Portfolios):  
mindestens 50% bis 2040 
Zwischenziel: mindestens 25% bis 2030 

• Mindestabdeckungsgrad der Energie und CO2e-
Emissionsdaten Scope 1 + 2 beträgt 70%. 
 

*     CO2e = CO2-Äquivalente werden verwendet, um 
Treibhausgasemissionen aus unterschiedlichen Quel-
len in einer einzigen Einheit zu messen und zu ver-
gleichen. 

**      EBF = Energiebezugsflächen 
***     kWh = Kilowattstunde 
 

Der Energieverbrauch des Gesamtportfolios wird jährlich auf 
der Basis der Energierechnungen, durch automatisierte Zähler 
und durch Abfrage bei den Energielieferanten oder der Mieter-
schaft erhoben. Anhand der REIDA Methodik werden die um-
weltrelevanten Kennzahlen gemäss des AMAS Zirkulars Nr. 
04/2022 vom 31. Mai 2022 «Umweltrelevante Kennzahlen für 
Immobilienfonds» und des AMAS Zirkulars Nr. 06/2023 vom 
11. September 2023 «Best Practice zu den umweltrelevanten 
Kennzahlen für Immobilienfonds» berechnet. Beim Daten-
sammlungsprozess werden mehrere Plausibilisierungscheck ge-
stützt auf Erfahrungswerten mit Fokus auf Identifizierung von 
Datenlücken, Fehlern bei den Verteilschlüsseln, sowie Fehlern 
bei der Erfassung der Rechnungen durchgeführt. Es besteht 
eine zeitliche Verzögerung bei der Datenerfassung, da die Ener-
gierechnungen bis zu einem Jahr verzögert ausgestellt werden. 
Die Zielerreichung wird aus diesem Grund zu einem späteren 
Zeitpunkt rückwirkend für die Betriebszeit z.B. 2030 oder 2040 
ausgewiesen.  

Die umweltrelevanten Kennzahlen, die die Indikatoren für den 
Nachhaltigkeitsaspekt «Klimaausrichtung» darstellen, 
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namentlich die Kennzahlen CO2e-Intensität, Energieintensität, 
Anteil erneuerbare Energiequellen sowie die effektive Daten-
abdeckung, werden im Jahresbericht des Immobilienfonds auf 
der folgenden Webseite veröffentlicht:  

https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/distribution-
partners/investment-solutions/real-estate/products.html  

Zusätzlich veröffentlicht die Fondsleitung jährlich einen Nach-
haltigkeitsbericht. 

https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/distribution-
partners/investment-solutions/real-estate/sustainability.html 

Im Weiteren führt die Fondsleitung in Bezug auf die Zulassung 
von Mietern und die Zusammenarbeit mit Dienstleistern im 
Ankaufszeitpunkt sowie bei Neuabschlüssen und Mietver-
tragsverlängerungen eine vertiefte Prüfung durch. So werden 
zum Beispiel kommerzielle Mieter auf ihre Zugehörigkeit zu 
nicht konformen Branchen wie Kohlenindustrie, Kernenergie, 
Rüstung, Erwachsenenunterhaltung geprüft. Berücksichtigt 
werden dabei ebenfalls direkte oder indirekte Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Geldwäsche, Korruption, unethischem 
Verhalten, wobei diese Aufzählung keinen abschliessenden 
Charakter darstellt. 

Detaillierte Angaben zu der Anlagepolitik und deren Beschrän-

kungen sind aus dem Fondsvertrag (vgl. Teil II, § 7-15) ersicht-

lich.  

Die Fondsleitung investiert 100% der Anlagen gemäss § 8, die 

den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen. Das Re-

porting erfolgt dabei im Einklang mit den massgebenden Re-

gulierungen der AMAS. 

1.9.3 Der Einsatz der Derivate 

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. 

1.10 Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Ver-

kehrswert auf das Ende des Rechnungsjahres und bei jeder 

Ausgabe von Anteilen berechnet. 

Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Ver-

kehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Ver-

bindlichkeiten des Immobilienfonds sowie um die bei einer all-

fälligen Liquidation des Immobilienfonds wahrscheinlich anfal-

lenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf 

befindlichen Anteile. Er wird auf CHF 0.01 gerundet. 

1.11   Vergütungen und Nebenkosten 

1.11.1  Vergütungen und Nebenkosten zulasten des 

Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fonds-

vertrags) 

Verwaltungskommission der Fondsleitung höchstens 1% p.a. 

Diese wird verwendet für die Leitung des Immobilienfonds 

und der Immobiliengesellschaften, sowie die Vermögensver-

waltung des Immobilienfonds. 

Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission der 

Fondsleitung Rabatte gemäss Ziff. 1.11.3 des Prospekts be-

zahlt. 

Depotbankkommission der Depotbank höchstens 0.05 % p.a. 

Die Kommission wird verwendet für die Aufgaben der Depot-

bank, wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die 

Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des 

Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben. 

Zusätzlich können dem Immobilienfonds die weiteren in § 19 
des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkos-
ten in Rechnung gestellt werden.  
Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahres- 

und Halbjahresbericht ersichtlich. 

 

1.11.2 Total Expense Ratio 

Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen 

belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: 

Geschäftsjahr (TERREF) – GAV 

(Gross Asset 

Value) 

(TERREF) - MV 
(Market Value) 

2022 0,77% 0,75% 

2023 0,77% 0,85% 

2024 0.77% 0.79% 

 

1.11.3 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retro-

zessionen an Dritte zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit 

von Immobilienfondsanteilen in der Schweiz oder von der 

Schweiz aus. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Rabatte auf 

Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, 

die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder 

Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie  

 aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und so-
mit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten; 

 aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

 sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien er-
füllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen 
Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden. 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch 

die Fondsleitung sind: 

a) Die Mindestanlage in die mit von der Fondsleitung ver-

walteten kotierten Schweizer UBS Immobilienfonds. Die 

Geltendmachung von Rabatten ist nur für Bestände an 

von der Fondsleitung verwalteten kotierten Schweizer 

UBS Immobilienfonds zulässig, an denen der Anleger al-

lein rechtlich und wirtschaftlich berechtigt ist und die er 

nicht für Dritte hält bzw. investiert. Dies ist auch erfüllt, 

wenn ein Anleger seinen Bestand an von der Fondslei-

tung verwalteten kotierten Schweizer UBS Immobilien-

fonds über verschiedene Depots (auch bei Drittbanken) 

und / oder Mandate innerhalb und ausserhalb von UBS 

hält. Demgegenüber ist die gemeinschaftliche Erbrin-

gung der Mindestanlage («Aggregation» bzw. «Addi-

tion») in die von der Fondsleitung verwalteten kotierten 

Schweizer UBS Immobilienfonds in den folgenden, ab-

schliessend genannten Fällen zulässig und für die Bemes-

sung der entsprechenden Rabatthöhe massgebend, wo-

bei Rabatte nicht kumuliert werden können: 

https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/distribution-partners/investment-solutions/real-estate/products.html
https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/distribution-partners/investment-solutions/real-estate/products.html
https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/distribution-partners/investment-solutions/real-estate/sustainability.html
https://www.ubs.com/ch/de/asset-management/distribution-partners/investment-solutions/real-estate/sustainability.html
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- Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die derselben 

Gruppe/demselben Konzern gemäss Art. 963 OR 

angehören (kapital- und stimmenmässige Beherr-

schung bzw. Organschaft) einschliesslich der unter-

nehmenseigenen Vorsorgeeinrichtung, die den 

Zweck der beruflichen Vorsorge zum Gegenstand 

hat, des/der eigens für die Vorsorgeeinrichtung auf-

gelegte(n) Einanlegerfonds, dessen/deren wirt-

schaftlich Berechtigte(r) ausschliesslich die vorge-

nannte Vorsorgeeinrichtung ist sowie der im Auf-

trag dieser Vorsorgeeinrichtung von einem Vermö-

gensverwalter im Rahmen eines Mandats verwalte-

ten Vermögen, dessen/deren wirtschaftlich Berech-

tigte(r) ausschliesslich die vorgenannte Vorsorgeein-

richtung ist. Nicht rabattberechtigt sind anderwei-

tige «pooling-fähige» Lösungen/Vehikel mit oder 

ohne eigener Rechtspersönlichkeit bzw. Anlagelö-

sungen, die aufgrund vertraglicher Verbindung be-

stehen, Asset Management Einheiten und/oder 

Fondsleitungen, die derselben Gruppe/demselben 

Konzern gemäss Art. 963 OR angehören und «poo-

ling-fähige» Lösungen/Vehikel aufsetzen können 

sowie deren «pooling-fähige» Lösungen/Vehikel; 

- Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, 

die derselben Gruppe/demselben Konzern gemäss 

Art. 963 OR angehören (kapital- und stimmenmäs-

sige Beherrschung bzw. Organschaft) einschliesslich 

der eigens für die jeweilige Versicherung aufge-

legte(n) Einanlegerfonds, dessen/deren wirtschaft-

lich Berechtigte(r) ausschliesslich die besagte(n) Ver-

sicherung(en) ist/sind sowie der im Auftrag dieser 

Versicherung von einem Vermögensverwalter im 

Rahmen eines Mandats verwalteten Vermögen, des-

sen/deren wirtschaftlich Berechtigte(r) ausschliess-

lich die vorgenannte Versicherung ist. Ebenfalls mit-

berücksichtigt wird die unternehmenseigene Vorsor-

geeinrichtung, die den Zweck der beruflichen Vor-

sorge zum Gegenstand hat, des/der eigens für die 

Vorsorgeeinrichtung aufgelegte(n) Einanlegerfonds, 

dessen/deren wirtschaftlich Berechtigte(r) aus-

schliesslich die vorgenannte Vorsorgeeinrichtung ist 

sowie der im Auftrag dieser Vorsorgeeinrichtung 

von einem Vermögensverwalter im Rahmen eines 

Mandats verwalteten Vermögen, dessen/deren wirt-

schaftlich Berechtigte(r) ausschliesslich die vorge-

nannte Vorsorgeeinrichtung ist. Nicht rabattberech-

tigt sind anderweitige «pooling-fähige» Lösun-

gen/Vehikel mit oder ohne eigene Rechtspersönlich-

keit bzw. Anlagelösungen, die aufgrund vertragli-

cher Verbindung bestehen, Asset Management Ein-

heiten und/oder Fondsleitungen, die derselben 

Gruppe/demselben Konzern gemäss Art. 963 OR 

angehören und «pooling-fähige» Lösungen/Vehikel 

aufsetzen können sowie deren «pooling-fähige» Lö-

sungen/Vehikel; 

- Vorsorgeeinrichtungen, die den Zweck der berufli-

chen Vorsorge im Rahmen der zweiten Säule ge-

mäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hin-

terlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) zum Ge-

genstand haben einschliesslich des/der eigens für 

die Vorsorgeeinrichtung aufgelegte(n) Einanleger-

fonds, dessen/deren wirtschaftlich Berechtigte(r) 

ausschliesslich die vorgenannte Vorsorgeeinrichtung 

ist sowie der im Auftrag dieser Vorsorgeeinrichtung 

von einem Vermögensverwalter im Rahmen eines 

Mandats verwalteten Vermögen, dessen/deren wirt-

schaftlich Berechtigte(r) ausschliesslich die vorge-

nannte Vorsorgeeinrichtung ist. Nicht rabattberech-

tigt sind hingegen Sammelstiftungen mit sogenann-

ten Einzelanschlüssen oder segregierten Vorsorge-

werken, d.h. Anschlüsse von Unternehmen, für wel-

che die Sammelstiftung eigene Bilanzen und Jahres-

rechnungen führt, einschliesslich der/die eigens für 

solche Sammelstiftungen aufgelegte(n) Einanleger-

fonds. Rabatte werden auf Look-Through-Basis via 

Sammelstiftung resp. Fondsleitung an das ange-

schlossene Vorsorgewerk resp. dessen wirtschaftlich 

Berechtigten ausgerichtet. Nicht rabattberechtigt 

sind ebenfalls anderweitige «pooling-fähige» Lö-

sungen/Vehikel mit oder ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit bzw. Anlagelösungen, die aufgrund vertrag-

licher Verbindung bestehen, Asset Management 

Einheiten und/oder Fondsleitungen, die derselben 

Gruppe/demselben Konzern gemäss Art. 963 OR 

angehören und «pooling-fähige» Lösungen/Vehikel 

aufsetzen können sowie deren «pooling-fähige» Lö-

sungen/Vehikel. 

b) Das Vorliegen einer mit UBS abgeschlossenen schriftli-

chen Vereinbarung wie zum Beispiel einer Rabattverein-

barung, welche die weiteren Einzelheiten regelt. 

Die unter den Buchstaben a) und b) genannten Kriterien müs-

sen kumulativ erfüllt sein. Kollektive Kapitalanlagen resp. 

Fondsleitungen, sowie anderweitige «pooling-fähige» Lösun-

gen/Vehikel mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit bzw. 

Anlagelösungen, die aufgrund vertraglicher Verbindung beste-

hen, die in diesen Immobilienfonds investieren, sind nicht be-

rechtigt, Rabatte zu verlangen; hiervon ausgenommen sind 

Einanlegerfonds unter Beachtung der Ausführungen in vorste-

hender lit. a). Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung 

die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 

1.11.4  Vergütungen und Nebenkosten zulasten der 

Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags) 

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, 

Depotbank und/oder Vertreibern im In- und Ausland  

    höchstens 5% 

Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, 

Depotbank und/oder Vertreibern im In- und Ausland  

    höchstens 2% 

1.11.5 Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens, 

die dem Immobilienfonds aus der Anlage des 

einbezahlten Betrages bzw. dem Verkauf von 

Anlagen erwachsen (Auszug aus § 18 und § 19 

des Fondsvertrags) 

Zuschlag zum Nettoinventarwert   höchstens 5 %  

Abzug vom Nettoinventarwert   höchstens 5 % 
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1.11.6 Gebührenteilungsvereinbarungen («commission 

 sharing agreements») und geldwerte Vorteile 

 («soft commissions») 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen 

(«commission sharing agreements») abgeschlossen. Die 

Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genann-

ten «soft commissions» abgeschlossen. 

1.11.7  Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanla-

gen 

Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondslei-

tung unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die von 

einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Fondsleitung 

durch eine gemeinsame Verwaltung, Beherrschung oder 

durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung ver-

bunden ist, wird keine Ausgabe- und Rücknahmekommission 

gemäss § 19 Ziff. 10 des Fondsvertrages belastet. 

1.12 Einsicht der Berichte 

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinforma-

tionsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei 

der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertreibern kos-

tenlos bezogen werden.  

1.13 Rechtsform des Anlagefonds 

UBS (CH) Property Fund — Léman Residential «Foncipars» ist 

ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilien-

fonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanla-

gen vom 23. Juni 2006. 

Der Immobilienfonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag 

(Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den 

Anleger(1) nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsan-

teile am Immobilienfonds zu beteiligen und diesen gemäss 

den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig 

und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt 

nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag über-

tragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil. 

1.14 Die wesentlichen Risiken 

Die nachstehend genannten Risiken stellen keine abschlies-
sende Aufzählung dar. 

1.14.1. Allgemeine Risiken 

Die wesentlichen Risiken des Immobilienfonds bestehen in der 
Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen, in der Ver-
änderung des schweizerischen Immobilienmarkts, in der be-
schränkten Liquidität, in der Zinsentwicklung, im Wettbewerb 
sowie in der Preisbildung. Ebenfalls ist der Immobilienfonds 
nachhaltigkeitsbezogenen Risken ausgesetzt (siehe untenste-
henden Absatz Ziff. 1.14.2). Das Eintreten der vorgenannten 
Risiken kann tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert der Investitionen und somit die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation 
des Immobilienfonds haben. 

Derartige Risiken können nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. 

 
1    Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Diffe-

renzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe 
gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 

1.14.2 Nachhaltigkeitsbezogene Risiken 

Der Klimawandel und dessen Auswirkungen bergen potenziell 
finanzielle Risiken. Finanzbezogene Klimarisiken können in 
zwei Kategorien eingeteilt werden: physische Risiken und 
transitorische Risiken. Physische Risiken bestehen, wenn bei-
spielsweise Schäden an Immobilien aufgrund von klimabe-
dingten Naturkatastrophen zunehmen. Transitorische Risiken 
entstehen beispielsweise aufgrund eingreifender Massnahmen 
der Klimapolitik. Die Auswirkungen von physischen Risiken 
zum Beispiel werden soweit möglich über Elementarschaden-
versicherungen abgesichert. 

Die von der Fondsleitung definierten Nachhaltigkeitsvorgaben 
(siehe oben) ermöglichen gleichzeitig die Reduktion der transi-
torischen Risiken, indem der Energieverbrauch des Portfolios 
gemessen und anhand von festgelegten Kennzahlen ausge-
wiesen wird (siehe § 8 des Fondsvertrags). 

Weiter bezieht die Fondsleitung im Rahmen ihres Investitions-
prozesses die relevanten nachhaltigkeitsbezogene Risiken in 
ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlau-
fend. 

Der langfristige Charakter der Klimamodelle und -daten, neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse und neu verfügbare Daten 
können einen Einfluss auf die Genauigkeit der Netto-Null-Vor-
gaben haben. Diese vorgenannten Veränderungen der Daten 
können aus einer Reihe von triftigen Gründen auftreten und 
die Basisdaten bzgl. Portfolioemissionen abändern, wie z.B.: 
Rekalibrierung der Basisdaten aufgrund wesentlicher Ände-
rungen der Datenabdeckung, -verfügbarkeit oder -qualität. 

1.15 Liquiditätsrisikomanagement / Angaben über 

 den Prozess zum Liquiditätsmanagement 

Gemäss den geltenden Bestimmungen des Fondsvertrages 

kann der Anleger seinen Anteil jeweils auf das Ende eines 

Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

12 Monaten, kündigen. Entsprechend identifiziert, überwacht 

und rapportiert die Fondsleitung die Liquiditätsrisiken der Ver-

mögenswerte des Immobilienfonds im Hinblick auf die Rück-

nahme von Anteilen respektive dem Nettovermögensabfluss. 

Die verwendeten Instrumente und Modelle erlauben die Ana-

lyse verschiedener Szenarien sowie Stresstests. 

2 Informationen über die Fondsleitung 

2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

Fondsleitung ist UBS Fund Management (Switzerland) AG, Ba-

sel. Sie ist seit der Gründung im Jahre 1959 als Aktiengesell-

schaft im Fondsgeschäft tätig. 

2.2 Weitere Angaben zur Fondsleitung 

Die Fondsleitung verwaltete in der Schweiz per 31. Dezem-

ber 2024 insgesamt 679 Wertschriftenfonds und 15 Immobili-

enfonds mit einem Gesamtvermögen von CHF 757 450 Mio. 

Weiter erbringt die Fondsleitung insbesondere die folgenden 

Dienstleistungen:  

• Administrationsdienstleistungen für kollektive Kapi-
talanlagen 

• Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. 
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2.3 Verwaltungs- und Leitorgane 

Verwaltungsrat 

Manuel Roller, Präsident 

Daniel Conrad Brüllmann, Vizepräsident 

Francesca Gigli Prym, Mitglied  

Franz Gysin, Mitglied  

Michèle Sennhauser, Mitglied 

Andreas Binder, Mitglied 

Werner Alfred Strebel, Mitglied 

 

Geschäftsleitung 

Eugène Del Cioppo, Geschäftsführer, Head ManCo Substance 
& Oversight  

Georg Pfister, stellvertretender Geschäftsführer, Head Opera-
ting Office, Finance, HR 

Yves Schepperle, Head WLS – Products 

Urs Fäs, Head Real Estate Funds CH 

Marcus Eberlein, Head Investment Risk Control 

Thomas Reisser, Head Compliance and Operational Risk Con-
trol 

Beatrice Amez-Droz, Head WLS – BD / CRM  

 

2.4 Gezeichnetes und einbezahltes Kapital 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung 

beträgt CHF 1 Mio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien ein-

geteilt und zu 100% einbezahlt. UBS Fund Management 

(Switzerland) AG ist eine 100%ige Konzerngesellschaft von 

UBS Group AG. 

2.5 Übertragung von Teilaufgaben 

Die Liegenschaftenverwaltung und der technische Unterhalt 

sind an Wincasa AG, Winterthur, an Livit AG, Zürich, an Aple-

ona Schweiz AG, Wallisellen, an Privera AG, Bern, an Tend 

AG, Schlieren, an de Rham & Cie S.A., Lausanne, sowie an 

CSL Immobilien AG, Zürich, übertragen. Alle Liegenschaften-

verwaltungen zeichnen sich durch eine langjährige Erfahrung 

in der Liegenschaftenbranche aus. Die genauen Ausführungen 

des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung UBS Fund 

Management (Switzerland) AG und den genannten Liegen-

schaftsverwaltern abgeschlossener Vertrag über die Bewirt-

schaftung und die Verwaltung von Liegenschaften. 

2.6 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubiger
 rechten 

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten 

Fonds verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte un-

abhängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus. Die 

Anleger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft 

über die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte. 

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung 

freigestellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber 

auszuüben oder die Ausübung an die Depotbank oder Dritte 

zu übertragen. 

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der An-

leger nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei der  

Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche 

der Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depot-

bank oder sonstiger ihr nahestehender juristischer Personen 

zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus 

oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf 

Informationen abstützen, die sie von der Depotbank, dem 

Portfolio Manager, der Gesellschaft oder von Stimmrechtsbe-

ratern und weiteren Dritten erhält oder aus der Presse erfährt. 

Der Fondsleitung ist es freigestellt, auf die Ausübung der Mit-

gliedschafts- und Gläubigerrechte zu verzichten. 

 

2.7 Datenschutzhinweis 

Detaillierte Informationen darüber, wie die Fondsleitung und 

die Depotbank im Zusammenhang mit diesem Fondsvertrag 

Personendaten bearbeiten, finden Sie unter 

https://www.ubs.com/global/de/legal/privacy/switzerland.html. 

3 Informationen über die Depotbank 

3.1 Allgemeine Angaben zur Depotbank 

Depotbank ist UBS Switzerland AG. Die Bank wurde 2014 als 

Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet und übernahm 

per 14. Juni 2015 das in der Schweiz gebuchte Privat- und Un-

ternehmenskundengeschäft sowie das in der Schweiz ge-

buchte Wealth Management Geschäft von UBS AG. 

UBS Switzerland AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS 

Group AG. UBS Group AG gehört mit einer konsolidierten Bi-

lanzsumme von USD 1 565 028 Mio. und ausgewiesenen Ei-

genmitteln von USD 85 574 Mio. per 31. Dezember 2024 zu 

den finanzstärksten Banken der Welt. Sie beschäftigt weltweit 

108 648 Mitarbeiter in einem weit verzweigten Netz von Ge-

schäftsstellen.  

3.2 Weitere Angaben zur Depotbank 

UBS Switzerland AG bietet als Universalbank eine breite Pa-

lette von Bankdienstleistungen an. Die Depotbank kann Dritt- 

und Zentralverwahrer im Inland mit der Aufbewahrung des 

Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Interesse einer 

sachgerechten Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente darf 

die Übertragung nur an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralver-

wahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Ver-

wahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beauf-

sichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie 

insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder 

der Modalitäten des Anlageprodukts.  

Die Dritt- und Zentralverwahrung bringt es mit sich, dass die 

Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr 

das Allein-, sondern nur noch das Miteigentum hat. Sind die 

Dritt- und Zentralverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so 

dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen genü-

gen, welche an Schweizer Banken gestellt werden. Die Depot-

bank haftet für den durch den Beauftragten verursachten 

https://www.ubs.com/global/de/legal/privacy/switzerland.html
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Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der 

Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umstän-

den gebotene Sorgfalt angewendet hat. 

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als Reporting 

Financial Institution unter einem Model 2 IGA im Sinne der 

Sections 1471-1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign 

Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher 

Erlasse, «FATCA») angemeldet. 

4 Informationen über Dritte 

4.1 Zahlstellen 

Zahlstellen sind UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 

Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz. 

4.2 Schätzungsexpertin 

Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

KPMG AG, Real Estate als Schätzungsexpertin beauftragt. 

KPMG AG, Real Estate, zeichnet sich aus durch ihre langjäh-

rige Erfahrung in der Bewertung von Immobilien und weist die 

entsprechenden Marktkenntnisse auf. Die genaue Ausführung 

des Auftrages regelt ein zwischen UBS Fund Management 

(Switzerland) AG und KPMG AG, Real Estate, abgeschlossener 

Auftrag. 

Innerhalb der KPMG AG wurden folgende Hauptverantwortli-

che beauftragt: 

 

Ulrich Prien, dipl. Arch. ETH/SIA, MRICS  

Kilian Schwendimann, Betriebsökonom FH, MRICS  

Eric Delé, M.Sc. ETH in Bauingenieurwissenschaften, 
MBA, CAIA  

5 Weitere Informationen 

5.1 Nützliche Hinweise 

Valorennummer 1442085 

ISIN CH0014420852 

Rechnungseinheit Schweizer Franken (CHF) 

5.2 Publikationen des Immobilienfonds 

Weitere Informationen über den Immobilienfonds sind im letz-

ten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können 

aktuellste Informationen im Internet unter www.ubs.com/rea-

lestate-switzerland abgerufen werden. 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondslei-

tung oder der Depotbank sowie der Auflösung des Immobili-

enfonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung 

bei der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). 

Veröffentlichungen des Nettoinventarwertes erfolgen für je-

den Tag, an welchem Ausgaben und Rücknahmen von 

Fondsanteilen getätigt werden. Die Nettoinventarwerte sind 

jederzeit bei der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) 

einsehbar und werden jährlich nach Vorliegen des geprüften 

Jahresabschlusses aktualisiert.  

 

 

5.3 Versicherung der Immobilien 

Die sich im Eigentum dieses Immobilienfonds befindlichen Im-

mobilien sind grundsätzlich gegen Feuer- und Wasserschäden 

sowie Schäden infolge haftpflichtrechtlich relevanter Ursachen 

versichert. Mietertragsausfälle als Folgekosten von Feuer- und 

Wasserschäden sind in diesem Versicherungsschutz einge-

schlossen. Erdbebenschäden sind zum Teil durch eine Versi-

cherung gedeckt. 

5.4 Verkaufsrestriktionen 

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Immobi-

lienfonds im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmun-

gen zur Anwendung. 

Anteile dieses Immobilienfonds dürfen innerhalb der USA we-

der angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.  

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Im-

mobilienfonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. 

Eine US Person ist eine Person, die: 

(i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 
7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in 
der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen er-
lassenen Treasury Regulations ist; 

(ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wert-
papiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;  

(iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 
der US Commodity Futures Trading Commission Regula-
tions (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist; 

(iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment 
Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den 
Vereinigten Staaten aufhält; oder 

(v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die 
zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in die-
sen Immobilienfonds investieren können. 

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber na-

türlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern 

und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung 

von Anteilen untersagen oder beschränken. 

6 Weitere Anlageinformationen 

6.1 Profil des typischen Anlegers 

Der Immobilienfonds eignet sich für Anleger mit einem lang-
fristigen Anlagehorizont, welche ertragsorientiert sind und 

sich durch eine moderate Risikobereitschaft auszeichnen. Pri-
märes Ziel ist die Substanzerhaltung der Anteile und ein teil-

weiser Inflationsschutz. 

6.2 Anlagegrenzen gemäss deutschem Investmentsteu-

ergesetz 

Der Immobilienfonds ist nicht zum Vertrieb in Deutschland zu-
gelassen oder angezeigt. Die nachfolgenden Angaben richten 
sich ausschliesslich an in Deutschland steuerpflichtige Anleger, 
die eigeninitiativ eine Konto- und Depotbeziehung mit einem 
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut ausserhalb der 
Bundesrepublik Deutschland begründet haben oder die 
Fondsanteile im Rahmen eines Ausnahmetatbestandes nach 
geltendem deutschen Recht erworben haben. 
Aus steuerlichen Gründen werden fortlaufend mehr als 50% 
des Aktivvermögens des Investmentfonds in – aus deutscher 

http://www.ubs.com/realestate-switzerland
http://www.ubs.com/realestate-switzerland
file://///UBSPROD.MSAD.UBS.NET/GroupShares/CHE/CH_AM_BU_FMCH1/FMFE/2%20eDossiers/UBS%20REPM/Foncipars/25.015%20UBSifying%20Vereinheitlichung/FV/www.swissfunddata.ch
http://www.swissfunddata.ch/
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Sicht – ausländische Immobilien und Auslands-Immobilienge-
sellschaften angelegt. 
Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass der Immobi-
lienfonds vorübergehend die oben genannte Anlagegrenze 
nicht erreicht. Gemäss des deutschen Investmentsteuergeset-
zes ist seit 1.1.2025 bei der Berechnung der vorgenannten 
50%-Quote zudem zu berücksichtigen, dass ausländische Im-
mobilien und Auslands-Immobiliengesellschaften in einem be-
stimmten Umfang einer steuerlichen Belastung unterliegen 
müssen. Dadurch kann sich eine Situation ergeben, dass zwar 
geografisch im Ausland belegene ausländische Immobilien 
bzw. im Ausland ansässige Auslands-Immobiliengesellschaften 
im Aktivvermögen des Investmentfonds vorhanden sind, diese 
jedoch aufgrund fehlender oder zu geringer steuerlicher Belas-
tung nicht eingerechnet werden und in der Folge die oben ge-
nannte Anlagegrenze ggfs. nicht erreicht werden kann. 
Aus einer vorübergehenden Nichteinhaltung folgende nega-
tive steuerliche Konsequenzen können nicht ausgeschlossen 
werden. 
Für Auskünfte zu den steuerlichen Auswirkungen einer Anlage 
in Anteile des Immobilienfonds gemäss deutschem Invest-

mentsteuergesetz wenden sich Anleger an ihren Steuerbera-
ter. 

7 Ausführliche Bestimmungen 

Alle weiteren Angaben zum Immobilienfonds wie zum Beispiel 

die Bewertung des Fondsvermögens, die Aufführung sämtli-

cher dem Anleger und dem Immobilienfonds belasteten Ver-

gütungen und Nebenkosten sowie die Verwendung des Erfol-

ges gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor. 
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Teil II Fondsvertrag 

I.  Grundlagen 

§ 1  Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung und 

Depotbank 

1. Unter der Bezeichnung UBS (CH) Property Fund —   

Léman Residential «Foncipars» besteht ein vertraglicher 

Anlagefonds der Art Immobilienfonds (der «Immobilien-

fonds») im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 58 ff. des 

Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 

23. Juni 2006 (KAG). 

2. Fondsleitung ist UBS Fund Management (Switzer-

land) AG, Basel.  

3. Depotbank ist UBS Switzerland AG, Zürich. 

II.  Rechte und Pflichten der Vertragsparteien  

§ 2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern einerseits und 

Fondsleitung sowie Depotbank andererseits werden durch den 

vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmun-

gen der Kollektivanlagengesetzgebung geordnet. 

§ 3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet den Immobilienfonds für 

Rechnung der Anleger selbstständig und in eigenem Na-

men. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe 

von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie be-

rechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabe- und 

Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. Sie 

macht alle zum Immobilienfonds gehörenden Rechte 

geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen 

der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie han-

deln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interes-

sen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Mass-

nahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung er-

forderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von 

ihnen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und infor-

mieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt 

belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten 

zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisio-

nen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile. 

3. Die Fondsleitung darf die Anlageentscheide sowie 

Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse 

einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt 

ausschliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit 

notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 

und über die erforderlichen Bewilligungen verfügen. Sie 

instruiert und überwacht die beigezogenen Dritten sorg-

fältig. 

Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der aufsichts-

rechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei der 

Übertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. 

Für Handlungen der Personen, denen die Fondsleitung 

Aufgaben übertragen hat, haftet die Fondsleitung wie 

für eigenes Handeln. 

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwal-

ter übertragen werden, die über die erforderliche Bewilli-

gung verfügen. 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depot-

bank eine Änderung dieses Fondsvertrages bei der Auf-

sichtsbehörde zur Genehmigung einreichen (siehe § 26). 

5. Die Fondsleitung kann den Immobilienfonds mit an-

deren Immobilienfonds gemäss den Bestimmungen von 

§ 24 vereinigen oder gemäss den Bestimmungen von § 

25 auflösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 

und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von 

den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer 

Aufgaben eingegangen ist und auf Ersatz der Aufwen-

dungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten 

gemacht hat. 

7. Die Fondsleitung haftet dem Anleger dafür, dass die 

Immobiliengesellschaften, die zum Immobilienfonds ge-

hören, die Vorschriften des KAG und des Fondsvertrags 

einhalten. 

8. Die Fondsleitung sowie deren Beauftragte und die 

ihnen nahestehenden natürlichen und juristischen Perso-

nen dürfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte 

übernehmen oder ihm abtreten. Die Aufsichtsbehörde 

kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Ver-

bot von Geschäften mit nahestehenden Personen bewil-

ligen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist 

und zusätzlich zur Schätzung der ständigen Schätzungs-

expertin des Immobilienfonds ein von diesen bezie-

hungsweise deren Arbeitgeber und von der Fondsleitung 

sowie der Depotbank des Immobilienfonds der Schät-

zungsexpertin die Marktkonformität des Kaufs- und Ver-

kaufspreises des Immobilienwertes sowie der Transakti-

onskosten bestätigt. 

Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung 

einen Bericht mit Angaben zu den einzelnen übernom-

menen oder übertragenen Immobilienwerten und deren 

Wert am Stichtag der Übernahme oder Abtretung, mit 

dem Schätzungsbericht der ständigen Schätzungsexper-

tin sowie dem Bericht über die Marktkonformität des 

Kaufs- oder Verkaufspreises der unabhängigen Schät-

zungsexpertin im Sinne von Art. 32a Abs. 1 Bst. c KKV. 

Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung 

der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treue-

pflicht bei Immobilienanlagen. Die Fondsleitung erwähnt 

im Jahresbericht des Immobilienfonds die bewilligten Ge-

schäfte mit nahestehenden Personen. 

§ 4 Die Depotbank  

1. Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf, ins-

besondere die unbelehnten Schuldbriefe sowie die Ak-

tiender Immobiliengesellschaften. Sie besorgt die Aus-

gabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zah-

lungsverkehr für den Immobilienfonds. Für die laufende 

Verwaltung von Immobilienwerten kann sie Konten von 

Dritten führen lassen. 
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2. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäf-

ten, die sich auf das Vermögen des Immobilienfonds be-

ziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen über-

tragen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, falls der 

Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, 

und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffe-

nen Vermögenswert fordert, sofern dies möglich ist. 

3. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnun-

gen und Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten 

Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds von-

einander unterscheiden kann. 

Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die 

nicht in Verwahrung genommen werden können, das Ei-

gentum der Fondsleitung und führt darüber Aufzeich-

nungen. 

4. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen 

der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie han-

deln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interes-

sen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Mass-

nahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung er-

forderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Re-

chenschaftsablage und informieren angemessen über 

die von ihnen aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen 

und informieren über sämtliche den Anlegern direkt 

oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie 

über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbe-

sondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögens-

werte Vorteile. 

5. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im 

Inland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens be-

auftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten 

Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von 

ihr beauftragte Dritt- oder Zentralverwahrer 

a) über eine angemessene Betriebsorganisation, fi-

nanzielle Garantien und die fachlichen Qualifikatio-

nen verfügt, die für die Art und die Komplexität 

der Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut 

wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen 

und damit sichergestellt wird, dass sich die Finan-

zinstrumente in seinem Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensge-

genstände so verwahrt, dass sie von der Depot-

bank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu je-

der Zeit eindeutig als zum Fondsvermögen gehö-

rend identifiziert werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hin-

sichtlich der Wahrnehmung ihrer übertragenen 

Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkon-

flikten einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten 

verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, 

dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung 

die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet 

hat. Der Prospekt enthält Ausführungen zu den mit der 

Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Zentral-

verwahrer verbundenen Risiken. 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne 

des vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritte 

oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen 

ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die 

Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralver-

wahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund 

zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des 

Anlageprodukts. Die Anleger sind im Prospekt über die 

Aufbewahrung durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder 

Zentralverwahrer zu informieren. 

6. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung 

das Gesetz und den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob 

die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Aus-

gabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie die Anla-

geentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen und 

ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwen-

det wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche die 

Fondsleitung im Rahmen der Anlagevorschriften trifft, ist 

die Depotbank nicht verantwortlich. 

7. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 

und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von 

den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer 

Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwen-

dungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten 

gemacht hat. 

8. Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die 

ihnen nahestehenden natürlichen und juristischen Perso-

nen dürfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte 

übernehmen oder ihm abtreten. 

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen 

Ausnahmen vom Verbot von Geschäften mit naheste-

henden Personen bewilligen, wenn die Ausnahme im In-

teresse der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung der 

ständigen Schätzungsexpertin des Immobilienfonds ein 

von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und von 

der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilien-

fonds unabhängiger Schätzungsexpertin die Marktkon-

formität des Kaufs- und Verkaufspreises des Immobilien-

wertes sowie der Transaktionskosten bestätigt. 

Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung 

der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treue-

pflicht bei Immobilienanlagen. 

§ 5 Die Anleger 

1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der 

Einzahlung in bar eine Forderung gegen die  

Fondsleitung auf Beteiligung am Vermögen und am Er-

trag des Immobilienfonds. Die Forderung der Anleger ist 

in Anteilen begründet. 

3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen 

gezeichneten Anteils in den Immobilienfonds verpflich-

tet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des 

Immobilienfonds ist ausgeschlossen. 

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit 

Auskunft über die Grundlagen für die Berechnung des  

Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein 

Interesse an näheren Angaben über einzelne  
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Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mit-

gliedschafts- und Gläubigerrechten oder über das Risk-

management geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung 

auch darüber jederzeit Auskunft. 

Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondslei-

tung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine an-

dere sachverständige Person den abklärungsbedürftigen 

Sachverhalt untersucht und ihnen darüber Bericht erstat-

tet. 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag jeweils auf das 

Ende eines Rechnungsjahres unter Einhaltung einer Kün-

digungsfrist von 12 Monaten kündigen und die Auszah-

lung ihres Anteils am Immobilienfonds in bar verlangen.  

Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen 

die während eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile 

nach Abschluss desselben vorzeitig zurückzahlen (vgl. § 

17 Ziff. 2).  

Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung er-

folgen innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 

Rechnungsjahres. 

6. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fonds-

leitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum je-

weiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenom-

men werden, wenn: 

a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, na-

mentlich zur Bekämpfung der Geldwäscherei erfor-

derlich ist; 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Vo-

raussetzungen zur Teilnahme an diesem Immobili-

enfonds nicht mehr erfüllt. 

7. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch 

die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank 

zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückge-

nommen werden, wenn: 

a) die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds 

geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der üb-

rigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, ins-

besondere wenn die Beteiligung steuerliche Nach-

teile für den Immobilienfonds im In- oder Ausland 

zeitigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmun-

gen eines auf sie anwendbaren in- oder ausländi-

schen Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des 

Prospekts erworben haben oder halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt 

werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger 

durch systematische Zeichnungen und unmittelbar da-

rauffolgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzie-

len versuchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der 

Festlegung der Schlusskurse und der Bewertung des 

Fondsvermögens ausnutzen (Market Timing); 

d) eine durch Split oder Fusion im Interesse der Anleger 

entstandene Anteilsfraktion im Gesamtbestand eines An-

legers liegt. 

 

 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depot-

bank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit 

verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder ver-

einigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung 

am ungeteilten Fondsvermögen, welches seinerseits 

nicht segmentiert ist. 

Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer 

Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund 

klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und 

die verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen 

unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufwei-

sen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das 

Vermögen des Immobilienfonds als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von An-

teilsklassen wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. 

Nur die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertra-

ges im Sinne von § 26. 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich na-

mentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, 

Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurie-

rung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis un-

terscheiden. 

Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteils-

klasse belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. 

Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer An-

teilsklasse zugeordnet werden können, werden den ein-

zelnen Anteilsklassen im Verhältnis zum Fondsvermögen 

belastet. 

Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig 

geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändi-

gung eines Anteilscheines zu verlangen.  

III.  Richtlinien der Anlagepolitik 

A Anlagegrundsätze 

§ 7  Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und zur Um-

setzung der Anlagepolitik gemäss § 8 beachtet die 

Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Risikovertei-

lung die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und pro-

zentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das 

Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig ein-

zuhalten. Dieser Immobilienfonds muss die Anlagebe-

schränkungen zwei Jahre nach Ablauf der Zeichnungs-

frist (Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktverände-

rungen überschritten, so müssen die Anlagen unter 

Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer an-

gemessenen Frist auf das zulässige Mass zurückgeführt 

werden. 

§ 8  Anlagepolitik 

1. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Im-

mobilienfonds in Immobilienwerte in der Westschweiz, 

d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör, aber auch in 

Beteiligungen an und Forderungen gegen 
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Immobiliengesellschaften, deren Zweck einzig der Er-

werb und Verkauf, Vermietung und Verpachtung eige-

ner Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres 

Kapitals und der Stimmen im Immobilienfonds vereinigt 

sind. Mindestens zwei Drittel dieser Immobilienwerte 

sind Wohnliegenschaften im schweizerischen Gebiet des 

«Léman»-Beckens oder gemischt genutzte Liegenschaf-

ten mit einem überwiegenden Wohnanteil im schweize-

rischen Gebiet des «Léman»-Beckens. 

Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist zuläs-

sig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden Ein-

fluss ausüben kann, d.h. wenn sie über die Mehrheit der 

Miteigentumsanteile und Stimmen verfügt.  

2. Als Anlagen dieses Immobilienfonds sind zugelassen: 

a) Grundstücke einschliesslich Zugehör; Als Grundstü-

cke gelten:  

a. Wohnbauten im Sinne von Liegenschaften, 

welche zu Wohnzwecken dienen; 

b. Kommerziell genutzte Liegenschaften; 

c. Bauten mit gemischter Nutzung; 

d. Stockwerkeigentum; 

e. Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefan-

gene Bauten; unbebaute Grundstücke müs-

sen erschlossen und für eine umgehende 

Überbauung geeignet sein sowie über eine 

rechtskräftige Baubewilligung für deren Über-

bauung verfügen. Mit der Ausführung der 

Bauarbeiten muss vor Ablauf der Gültigkeits-

dauer der jeweiligen Baubewilligung begon-

nen werden können; 

f. Baurechtsgrundstücke (inkl. Bauten und Bau-

dienstbarkeiten). 

b) Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobi-

liengesellschaften, deren Zweck einzig der Erwerb 

und Verkauf oder die Vermietung und Verpach-

tung eigener Grundstücke ist, sofern mindestens 

zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen im Im-

mobilienfonds vereinigt sind; 

c) Anteile an anderen Immobilienfonds (einschliesslich 

Real Estate Investment Trusts) sowie Immobilienin-

vestmentgesellschaften und -zertifikaten, die an ei-

ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offenstehenden Markt gehandelt wer-

den. 

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 

Anteile an Zielfonds erwerben, die unmittelbar 

oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesell-

schaft verwaltet werden, mit der sie durch gemein-

same Verwaltung oder Beherrschung oder durch 

eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 

verbunden ist. 

d) Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfand-

rechte. 

3. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Fonds Bau-

ten erstellen lassen. Sie darf in diesem Fall für die Zeit 

der Vorbereitung, des Baus oder der Gebäudesanierung 

der Ertragsrechnung des Immobilienfonds für Bauland 

und angefangene Bauten einen Bauzins zum marktübli-

chen Satz gutschreiben, sofern dadurch die Kosten den 

geschätzten Verkehrswert nicht übersteigen. 

4. Die Fondsleitung strebt ein nachhaltiges Immobilien-

management an. Das Anlageziel des Immobilienfonds 

besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhal-

tung und in der Ausschüttung angemessener Erträge, 

die auf einem sorgsamen Umgang mit nicht-erneuerba-

ren Ressourcen und dem Klimaschutz basieren.  

Durch die beiden Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integra-

tion» und «Klimaausrichtung» setzt der Immobilien-

fonds eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermö-

gens um. Damit ist der Immobilienfonds über die finanzi-
ellen Ziele hinaus gemäss AMAS-Klassifizierung als «ver-

träglich» einzustufen. Die vorgenannten Nachhaltig-

keitsansätze werden im Prospekt unter Ziff. 1.9.2 im De-

tail beschrieben. 

Die definierten Massnahmen innerhalb des Nachhaltig-

keitsansatzes «ESG-Integration» werden in den gesam-

ten Entscheidungsprozess miteinbezogen und entlang 

des Lebenszyklus der Liegenschaften umgesetzt (ESG-In-

tegration). Des Weiteren richtet die Fondsleitung das 

Portfolio des Immobilienfonds auf die Verringerung des 

ökologischen Fussabdrucks über die Zeit aus, indem der 

Treibhausgasausstoss des Portfolios über die Zeit redu-

ziert wird (Klimaausrichtung). 

In Bezug auf die Klimaausrichtung hat die Fondsleitung 
für den Immobilienfonds folgende Ziele festgelegt: 

 

• CO2e -Emissionen (kg CO2e*/m² EBF**/Jahr): 

Netto-Null CO2e Ziel für Scope 1 + 2 Emissionen: 
100% bis 2050 

Zwischenziele:  

-50% bis 2030 der Scope 1 + 2 Emissionen (Basis 
2019) 
-60% bis 2035 der Scope 1 + 2 Emissionen (Basis 
2019) 

• Energieverbrauch (kWh***/m2 EBF/Jahr): 
-30% der Wärmeenergie und des Allgemeinstroms 
(ohne Mieterstrom) bis 2040 (Basis 2019) 
Zwischenziel: -10% der Wärmeenergie und des All-
gemeinstroms (ohne Mieterstrom) bis 2030 (Basis 
2019) 

• Erneuerbare Energiequellen der Wärmeenergie und 
Allgemeinstrom (ohne Mieterstrom) (Anteil in % 
des Energieverbrauchs des Portfolios): 
mindestens 50% bis 2040 
Zwischenziel: mindestens 25% bis 2030 

• Mindestabdeckungsgrad der Energie und CO2e-
Emissionsdaten Scope 1 + 2 beträgt 70%.  

 

*  CO2e = CO2-Äquivalente werden verwendet, 
um Treibhausgasemissionen aus unter-
schiedlichen Quellen in einer einzigen Einheit 
zu messen und zu vergleichen. 

**       EBF   = Energiebezugsflächen 
***     kWh = Kilowattstunde 
 
Die Fondsleitung investiert 100% der Anlagen gemäss § 
8, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 
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entsprechen. Das Reporting erfolgt dabei im Einklang 
mit den massgebenden Regulierungen der AMAS (siehe 
Prospekt Ziff. 1.9.2). 

 

5. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditäts-

management sicher. Die Einzelheiten werden im Pros-

pekt offengelegt. 

§ 9  Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig 

verfügbare Mittel 

1. Die Fondsleitung muss zur Sicherstellung der Ver-

bindlichkeiten einen angemessenen Teil des  

Fondsvermögens in kurzfristig festverzinslichen Effekten 

oder in kurzfristig verfügbaren Mitteln halten. Sie darf 

diese Effekten und Mittel in der Rechnungseinheit des 

Immobilienfonds sowie in anderen Währungen, auf wel-

che die Verbindlichkeiten lauten, halten. 

2. Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, 

Verpflichtungen aus dem Geschäftsgang sowie sämtliche 

Verpflichtungen aus gekündigten Anteilen. 

3. Als kurzfristig festverzinsliche Effekten gelten Forde-

rungsrechte mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis zu 12 

Monaten. 

4. Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse sowie 

Post- und Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzei-

ten bis zu 12 Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimi-

ten einer Bank bis zu 10% des Nettofondsvermögens. 

Die Kreditlimiten sind der Höchstgrenze der zulässigen 

Verpfändung nach § 14 Ziff. 2 anzurechnen. 

5. Zur Sicherstellung von bevorstehenden Bauvorhaben 

können festverzinsliche Effekten mit einer Laufzeit oder 

Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten gehalten werden. 

B Anlagetechniken und -instrumente 

§ 10 Effektenleihe 

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte. 

§ 11  Pensionsgeschäfte 

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

§ 12  Derivate 

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. 

§ 13  Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilien-

fonds keine Kredite gewähren, mit Ausnahme von For-

derungen gegen Immobiliengesellschaften des Immobili-

enfonds, Schuldbriefen oder anderen vertraglichen 

Grundpfandrechten. 

2. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilien-

fonds Kredite aufnehmen. 

§ 14  Belastung der Grundstücke 

1. Die Fondsleitung darf Grundstücke verpfänden und 

die Pfandrechte zur Sicherung übereignen. 

2. Die Belastung aller Grundstücke darf jedoch im 

Durchschnitt ein Drittel des Verkehrswertes nicht 

übersteigen. Zur Wahrung der Liquidität kann die Belas-

tung vorübergehend und ausnahmsweise auf die Hälfte 

des Verkehrswertes erhöht werden, sofern die Interessen 

der Anleger gewahrt bleiben. In diesem Fall hat die Prüf-

gesellschaft im Rahmen der Prüfung des Immobilien-

fonds zu den Voraussetzungen gemäss Art. 96 Abs. 1bis 

KKV Stellung zu nehmen. 

C  Anlagebeschränkungen 

§ 15 Risikoverteilung und deren Beschränkung 

1. Die Anlagen sind nach Objekten, deren Nutzungsart, 

Alter, Bausubstanz und Lage zu verteilen. 

2. Die Anlagen sind auf mindestens zehn Grundstücke 

zu verteilen. Siedlungen, die nach den gleichen bauli-

chen Grundsätzen erstellt worden sind, sowie aneinan-

dergrenzende Parzellen gelten als ein einziges Grund-

stück. 

3. Der Verkehrswert eines Grundstücks darf nicht mehr 

als 25% des Fondsvermögens betragen. 

4. Im Weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Ver-

folgung der Anlagepolitik gemäss § 8 folgende Anlage-

beschränkungen bezogen auf das Fondsvermögen: 

a) Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte, und ange-

fangene Bauten bis höchstens 30% 

b) Baurechtsgrundstücke bis höchstens 30%; 

c) Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfand-

rechte bis höchstens 10%; 

d) Anteile an anderen Immobilienfonds sowie Immo-

bilieninvestmentgesellschaften (einschliesslich Real 

Estate Investment Trusts) und Erwerb von Immobili-

enzertifikaten, die an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offenstehen-

den Markt gehandelt werden bis höchstens 25%; 

e) Die Anlagen nach Buchstaben a und b vorstehend 

zusammen bis höchstens 40%. 

IV.  Berechnung des Nettoinventarwertes sowie Aus-

gabe und Rücknahme von Anteilen und Schät-

zungsexpertin 

§ 16  Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug 

einer Schätzungsexpertin 

1. Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird 

zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie 

bei jeder Ausgabe von Anteilen, in Schweizer Franken 

berechnet. 

2. Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rech-

nungsjahrs sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Ver-

kehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden Grund-

stücke durch die unabhängige Schätzungsexpertin über-

prüfen. Bei der Ausgabe von Anteilen ist eine neue 

Schätzung nicht nötig, sofern die bestehende Schätzung 

nicht älter als sechs Monate ist. Dazu beauftragt die 

Fondsleitung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

eine juristische Person als unabhängige Schätzungsex-

pertin. Die Besichtigung der Grundstücke durch die 

Schätzungsexpertin ist mindestens alle drei Jahre zu wie-

derholen. Bei Erwerb/Veräusserung von Grundstücken 
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lässt die Fondsleitung die Grundstücke vorgängig schät-

zen. Bei Veräusserungen ist eine neue Schätzung nicht 

nötig, sofern die bestehende Schätzung nicht älter als 

drei Monate ist und sich die Verhältnisse nicht wesent-

lich geändert haben. 

3. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, 

dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anla-

gen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen 

Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für 

die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem 

Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeit-

punkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die 

Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des 

Verkehrswertes angemessene und in der Praxis aner-

kannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

4. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem 

Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Wer-

den sie regelmässig an einer Börse oder an einem ande-

ren geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt 

gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 3 

bewerten. 

5. Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten, 

welche nicht an einer Börse oder an einem anderen ge-

regelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehan-

delt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungs-

preis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoer-

werbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechne-

ten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis an-

geglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbe-

dingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen 

Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird 

bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die 

Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen 

Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabe-

währung, Laufzeit) abgestellt. 

6. Post- und Bankguthaben werden mit ihrem Forde-

rungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei we-

sentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der 

Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankgutha-

ben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

7. Die Bewertung der Grundstücke für den Immobilien-

fonds erfolgt nach der aktuellen AMAS-Richtlinie für die 

Immobilienfonds. 

8. Die Bewertung von Bauland oder angefangener Bau-

ten erfolgt nach dem Verkehrswertprinzip. Die Fondslei-

tung lässt die angefangenen Bauten, welche zu Ver-

kehrswerten aufgeführt werden, auf den Abschluss des 

Rechnungsjahres schätzen. 

9. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus 

dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um 

allfällige Verbindlichkeiten des Immobilienfonds sowie 

um die bei einer allfälligen Liquidation des Immobilien-

fonds wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert 

durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er 

wird auf CHF 0.01 gerundet. 

 

§ 17  Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie Han-

del 

1. Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch 

darf sie nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung 

bietet neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern an. 

2. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstim-

mung mit § 5 Ziff. 5. Die Fondsleitung kann die während 

eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile nach Ab-

schluss desselben vorzeitig zurückzahlen, wenn: 

a) der Anleger dies bei der Kündigung schriftlich ver-

langt; 

b) sämtliche Anleger, die eine vorzeitige Rückzahlung 

gewünscht haben, befriedigt werden können. Fer-

ner stellt die Fondsleitung über eine Bank oder ei-

nen Effektenhändler einen regelmässigen börsli-

chen oder ausserbörslichen Handel der Immobilien-

fondsanteile sicher. Der Prospekt regelt die Einzel-

heiten. 

3. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile ba-

siert auf dem gemäss § 16 berechneten Nettoinventar-

wert je Anteil. 

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann 

zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission ge-

mäss § 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommis-

sion gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abgezogen 

werden. Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der 

Anlagen (Handänderungssteuern, Notariatskosten, Ge-

bühren, marktkonforme Courtagen, Abgaben usw.), die 

dem Immobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten 

Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten 

Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, 

werden dem Fondsvermögen belastet. Die Nebenkosten 

werden im Prospekt und Basisinformationsblatt aufge-

führt. 

4. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jeder-

zeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Um-

tausch von Anteilen zurückweisen. 

5. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit 

der Anleger die Rückzahlung der Anteile vorübergehend 

und ausnahmsweise aufschieben, wenn: 

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung 

eines wesentlichen Teils des Fondsvermögens bil-

det, geschlossen ist oder wenn der Handel an ei-

nem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, mone-

tärer oder anderer Notfall vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder 

Beschränkungen sonstiger Übertragungen von Ver-

mögenswerten Geschäfte für den Immobilienfonds 

undurchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch 

die Interessen der übrigen Anleger wesentlich be-

einträchtigt werden können. 

6. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Auf-

schub unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbe-

hörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit. 
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7. Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter 

Ziff. 5 Bst. a bis c genannten Gründen aufgeschoben ist, 

findet keine Ausgabe von Anteilen statt. 

V.  Vergütungen und Nebenkosten 

§ 18  Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anle-

ger 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger 

eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, 

der  

Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland 

von zusammen höchstens 5% des Nettoinventarwertes 

belastet werden. Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist 

aus dem Prospekt und dem Basisinformationsblatt er-

sichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger 

eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondslei-

tung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- 

und Ausland von zusammen höchstens 2% des Nettoin-

ventarwerts belastet werden. Der zurzeit massgebliche 

Höchstsatz ist aus dem Prospekt und dem Basisinformati-

onsblatt ersichtlich. 

3. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann 

die Fondsleitung zudem zugunsten des Fondsvermögens 

die Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durch-

schnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. 

aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entspre-

chenden Teils der Anlagen erwachsen, erheben (vgl. § 

17 Ziff. 3). Die Nebenkosten werden im Prospekt und 

Basisinformationsblatt aufgeführt. 

§ 19  Vergütungen und Nebenkosten zulasten des 

Fondsvermögens 

1. Für die Leitung des Immobilienfonds und der Immo-

biliengesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung 

des Immobilienfonds stellt die Fondsleitung zulasten des 

Immobilienfonds eine vierteljährlich belastete Kommis-

sion von jährlich maximal 1% des durchschnittlichen Ge-

samtfondsvermögens in Rechnung (Verwaltungskommis-

sion). Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungs-

kommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahres-

bericht ersichtlich. 

2. Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Be-

sorgung des Zahlungsverkehrs des Immobilienfonds und 

die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depot-

bank belastet die Depotbank dem Immobilienfonds eine 

Kommission von jährlich maximal 0.05 % des Netto-

fondsvermögens (Depotbankkommission). Der effektiv 

angewandte Satz der Depotbankkommission ist jeweils 

aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

3. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem An-

spruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in 

Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind: 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, na-

mentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, 

Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Über-

prüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstan-

dards bei physischen Anlagen; 

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, 

Änderung, Auflösung, Fusion oder Vereinigung 

von Immobilienfonds; 

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prü-

fung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von 

Gründungen, Änderungen, Auflösung, Fusion oder 

Vereinigung des Immobilienfonds; 

e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusam-

menhang mit Gründungen, Änderungen, Auflö-

sung, Fusion oder Vereinigung des Immobilien-

fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der 

Interessen des Immobilienfonds und seiner Anle-

ger; 

f) Notariats- und Handelsregisterkosten für die Eintra-

gung von kollektiven Kapitalanlagen ins Handelsre-

gister sowie für Änderungen der eingetragenen 

Tatsachen; 

g) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes 

des Immobilienfonds sowie sämtliche Kosten für 

Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der 

Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehlver-

halten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

h) Kosten für den Druck und die Übersetzung juristi-

scher Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresbe-

richte des Immobilienfonds; 

i) Kosten für eine allfällige Eintragung des Immobili-

enfonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, 

namentlich von der ausländischen Aufsichtsbe-

hörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskos-

ten sowie die Entschädigung des Vertreters oder 

der Zahlstelle im Ausland; 

j) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von 

Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den 

Immobilienfonds, einschliesslich der Honorarkosten 

für externe Berater; 

k) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im 

Namen des Fonds eingetragenem geistigen Eigen-

tum oder mit Nutzungsrechten des Immobilien-

fonds; 

l) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausseror-

dentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinte-

ressen durch die Fondsleitung, den Vermögensver-

walter oder die Depotbank verursacht werden. 

4. Zusätzlich haben Fondsleitung und Depotbank aus-

serdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die 

ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden 

sind: 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Immobilienan-
lagen, namentlich marktübliche Vermittlungskom-
missionen, Berater- und Anwaltshonorare, Notar- 
und andere Gebühren sowie Steuern; 

b) marktübliche an Dritte bezahlte Courtagen im Zu-
sammenhang mit Erstvermietungen von Immobilien 
bei Neubauten und nach Sanierung; 

c) marktübliche Kosten für die Verwaltung der Liegen-
schaften durch Dritte; 
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d) Liegenschaftsaufwand, insbesondere Unterhalts- und 
Betriebskosten einschliesslich Versicherungskosten, 
öffentlich-rechtliche Abgaben sowie Kosten für Ser-
vice- und Infrastrukturdienstleistungen, sofern dieser 
marktüblich ist und nicht von Dritten getragen wird; 

e) Honorare der unabhängigen Schätzungsexpertin so-
wie allfälliger weiterer Experten für die Interessen 
der Anleger dienende Abklärungen; 

f) Beratungs- und Verfahrenskosten im Zusammenhang 
mit der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen 
des Immobilienfonds und seiner Anleger. 

5. Die Fondsleitung kann für ihre eigenen Bemühungen 

im Zusammenhang mit den folgenden Tätigkeiten eine 

Kommission erheben, sofern die Tätigkeit nicht von Drit-

ten ausgeübt wird: 

a) Kauf und Verkauf von Grundstücken, bis zu maxi-

mal 2% des Kaufs- oder des Verkaufspreises; 

b) Erstellung von Bauten, bei Renovationen und Um-

bauten, bis zu maximal 3% der Baukosten; 

c) Verwaltung der Liegenschaften, bis zu maximal 5% 

der jährlichen Bruttomietzinseinnahmen.  

6. Die Kosten, Gebühren und Steuern im Zusammen-

hang mit der Erstellung von Bauten, Sanierungen und 

Umbauten (namentlich marktübliche Planer- und Archi-

tektenhonorare, Baubewilligungs- und Anschlussgebüh-

ren, Kosten für die Einräumung von Dienstbarkeiten etc.) 

werden direkt den Gestehungskosten der Immobilienan-

lagen zugeschlagen. 

7. Die Kosten nach Ziff. 3 Bst. a) und Ziff. 4 Bst. a) wer-

den direkt vom Einstandswert zugeschlagen bzw. dem 

Verkaufswert abgezogen. 

8. Die Leistungen der Immobiliengesellschaften an die 

Mitglieder ihrer Verwaltung, die Geschäftsführung und 

das Personal sind auf die Vergütungen anzurechnen, auf 

welche die Fondsleitung nach § 19 Anspruch hat. 

9. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen 

keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstä-

tigkeit von Immobilienfondsanteilen. Sie können hinge-

gen gemäss den Bestimmungen im Prospekt Rabatte be-

zahlen, um die auf den Anleger entfallenden, dem Im-

mobilienfonds belasteten Gebühren und Kosten zu redu-

zieren. 

10. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver 

Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr 

selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit 

der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherr-

schung oder durch eine wesentliche direkte oder indi-

rekte Beteiligung verbunden ist («verbundene Ziel-

fonds»), so dürfen allfällige Ausgabe- oder Rücknahme-

kommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem Im-

mobilienfonds belastet werden. 

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die inves-

tiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen 

Retrozessionen und Rabatten höchstens 1.5% betragen. 

Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungs-

kommissionen der Zielfonds, in die investiert wird, unter 

Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Ra-

batten anzugeben. 

VI.  Rechenschaftsablage und Prüfung  

§ 20  Rechenschaftsablage 

1. Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist 

Schweizer Franken. 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis 

31. Dezember. 

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 

Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen 

geprüften Jahresbericht des Immobilienfonds. 

4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten 

Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondslei-

tung einen Halbjahresbericht. 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 

bleibt vorbehalten. 

§ 21  Prüfung 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depot-

bank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch 

die allenfalls auf sie anwendbaren die Standesregeln der Asset 

Management Association Switzerland (AMAS) eingehalten ha-

ben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jah-

resrechnung erscheint im Jahresbericht. 

VII.   Verwendung des Erfolges  

§ 22   

1. Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich 

spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss 

des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit Schweizer 

Franken (CHF) an die Anleger ausgeschüttet. 

Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttun-

gen aus den Erträgen vornehmen. 

Bis zu 30% des Nettoertrages können auf neue Rech-

nung vorgetragen werden. 

Auf eine Ausschüttung kann verzichtet und der gesamte 

Nettoertrag kann auf neue Rechnung vorgetragen wer-

den, wenn: 

   der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und 
die vorgetragenen Erträge aus früheren Rech-
nungsjahren des Immobilienfonds weniger als 1% 
des Nettoinventarwertes des Immobilienfonds be-
trägt, und 

   der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und 
die vorgetragenen Erträge aus früheren Rech-
nungsjahren des Immobilienfonds weniger als eine 
Einheit der Rechnungseinheit des Immobilienfonds 
beträgt. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von 

Sachen und Rechten können von der Fondsleitung ganz 

oder teilweise ausgeschüttet oder ganz oder teilweise 

zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

VIII.  Publikationen des Immobilienfonds 

§ 23 

1. Publikationsorgan des Immobilienfonds ist das im 

Prospekt genannte Printmedium oder elektronische 
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Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans ist im Pub-

likationsorgan anzuzeigen. 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusam-

menfassungen wesentlicher Änderungen des Fondsver-

trages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Än-

derungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden kön-

nen, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der Depot-

bank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von 

Anteilsklassen sowie die Auflösung des Immobilienfonds 

veröffentlicht. Änderungen, die von Gesetzes wegen er-

forderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht be-

rühren oder die ausschliesslich formeller Natur sind, kön-

nen mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Pub-

likationspflicht ausgenommen werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rück-

nahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hin-

weis «exklusive Kommissionen» bei jeder Ausgabe und 

Rücknahme von Anteilen in dem im Prospekt genannten 

Print- oder elektronischen Medium. Die Nettoinventar-

werte sind jederzeit in dem im Prospekt genannten 

elektronischen Medium einsehbar und werden jährlich 

nach Vorliegen des geprüften Jahresabschlusses aktuali-

siert. 

4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Ba-

sisinformationsblatt sowie die jeweiligen Jahres- und 

Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der De-

potbank und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen 

werden. 

IX.  Umstrukturierung und Auflösung  

§ 24  Vereinigung 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depot-

bank Immobilienfonds vereinigen, indem sie auf den 

Zeitpunkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten des bzw. der zu übertragenden Immobili-

enfonds auf den übernehmenden Immobilienfonds über-

trägt. Die Anleger des übertragenden Immobilienfonds 

erhalten Anteile am übernehmenden Immobilienfonds in 

entsprechender Höhe. Allfällige Fraktionen werden in 

bar ausbezahlt. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird 

der übertragende Immobilienfonds ohne Liquidation auf-

gelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden Immo-

bilienfonds gilt auch für den übertragenden Immobilien-

fonds. 

2. Immobilienfonds können nur vereinigt werden, so-

fern: 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet wer-

den; 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich fol-

gender Bestimmungen grundsätzlich übereinstim-

men: 

- die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die 
Risikoverteilung sowie die mit der Anlage ver-
bundenen Risiken 

- die Verwendung des Nettoertrages und der 
Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sa-
chen und Rechten 

- die Art, die Höhe und die Berechnung aller 
Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahme-
kommissionen sowie die Nebenkosten für 
den An- und Verkauf von Anlagen (Courta-
gen, Gebühren, Abgaben), die dem Fonds-
vermögen oder den Anlegern belastet wer-
den dürfen 

- die Rücknahmebedingungen 

- die Laufzeit des Vertrages und die Vo-
raussetzungen der Auflösung; 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Im-

mobilienfonds bewertet, das Umtauschverhältnis 

berechnet und die Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten übernommen werden; 

e) weder den Immobilienfonds noch den Anlegern 

daraus Kosten erwachsen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 

Ziff. 3. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen 

Tag in Anspruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde ei-

nen befristeten Aufschub der Rückzahlung der Anteile 

der beteiligten Immobilienfonds bewilligen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor 

der geplanten Veröffentlichung die beabsichtigten Än-

derungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte 

Vereinigung zusammen mit dem Vereinigungsplan der 

Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Vereini-

gungsplan enthält Angaben zu den Gründen der Verei-

nigung, zur Anlagepolitik der beteiligten Immobilien-

fonds und den allfälligen Unterschieden zwischen dem 

übernehmenden und dem übertragenden Immobilien-

fonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu 

allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, zu allfälli-

gen Steuerfolgen für die Immobilienfonds sowie die Stel-

lungnahme der zuständigen kollektivanlagenrechtlichen 

Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Ände-

rungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die 

beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusam-

men mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Mo-

nate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publikati-

onsorgan der beteiligten Immobilienfonds. Dabei weist 

sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichts-

behörde innert 30 Tagen seit der letzten Publikation Ein-

wendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des 

Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer An-

teile verlangen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ord-

nungsgemässe Durchführung der Vereinigung und äus-

sert sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondslei-

tung und der Aufsichtsbehörde. 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den 

Abschluss der Vereinigung und publiziert den Vollzug 

der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur 

ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtausch-

verhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan der betei-

ligten Immobilienfonds. 
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8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächs-

ten Jahresbericht des übernehmenden Immobilienfonds 

und im allfällig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. 

Für den übertragenden Immobilienfonds ist ein revidier-

ter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung 

nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt. 

§ 25 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung  

1. Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit. 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die 

Auflösung des Immobilienfonds durch fristlose Kündi-

gung des Fondsvertrages herbeiführen. 

3. Der Immobilienfonds kann durch Verfügung der Auf-

sichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn er 

spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lan-

cierung) oder einer längeren, durch die Aufsichtsbe-

hörde auf Antrag der Depotbank und der Fondsleitung 

erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von min-

destens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) 

verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auf-

lösung unverzüglich bekannt und veröffentlicht sie im 

Publikationsorgan.  

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf 

die Fondsleitung den Immobilienfonds unverzüglich li-

quidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung des 

Immobilienfonds verfügt, so muss dieser unverzüglich li-

quidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlöses 

an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die 

Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in 

Teilbeträgen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung 

muss die Fondsleitung die Bewilligung der Aufsichtsbe-

hörde einholen. 

X.  Änderungen des Fondsvertrages  

§ 26 

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder be-

steht die Absicht, die Fondsleitung oder die Depotbank zu 

wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der Auf-

sichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation Einwen-

dungen zu erheben. In der Publikation informiert die Fondslei-

tung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderun-

gen sich die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonfor-

mität durch die FINMA erstrecken. 

Bei einer Änderung des Fondsvertrages können die Anleger 

überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszah-

lung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die 

Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Auf-

sichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen sind. 

 

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

§ 27 

1. Der Immobilienfonds untersteht schweizerischem 

Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über die kol-

lektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der 

Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. 

November 2006 sowie der Verordnung der FINMA über 

die kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014. 

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

2. Bei der Genehmigung des Fondsvertrages prüft die 

FINMA ausschliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a 

Abs. 1 lit. a-g KKV und stellt deren Gesetzeskonformität 

fest. 

3. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deut-

sche Fassung massgebend. 

4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsver-

trag vom 30. Juni 2025 

5. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 7. Mai 2026 in 

Kraft. 
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